
  VEREINIGUNG DER MILCHPRODUZENTEN DER CREMO AG 

 
 

Reglement zur Aufnahme von neuen Mitgliedern 

 

 

1. Einleitung 

 

Der Vorstand der VMC ist regelmässig mit verschiedenen Anfragen von Produzenten, welche 

an die Cremo AG liefern möchten konfrontiert. Es ist wichtig, die zu erfüllenden 

Bedingungen in einem Reglement festzuhalten. Wir unterscheiden:  

 

- Neue Milchproduzenten, welche nie über ein Kontingent verfügten (u.a. Kälbermäster)  

- Produzenten, welche ihr Kontingent in den Jahren 1999-2009 verkauft haben 

- Produzenten, welche sich weder einem regionalen Milchpool noch der VMC 

angeschlossen haben  

- Ehemalige Milchproduzenten der CREMO AG, welche sich den regionalen 

Milchpoolen der LOBAG und der Prolait angeschlossen haben, und ihre Milch wieder 

direkt abliefern möchten.  

 

Welches sind die Bedingungen für neue Mitglieder der VMC, und demzufolge 

Direktlieferanten der CREMO AG? 

 
2. Neue Produzenten (ohne Milchkontingent) 

 

Produzenten, welche die Milchproduktion neu aufnehmen, haben die Möglichkeit bis am  

28. Februar 2009 Milchkontingente zu kaufen; dies ist nach dem 1. Mai 2009 nicht mehr 

möglich.  

 

Folgende Bedingungen wurden festgelegt: 

 

- Kauf eines Milchkontingentes (wenn noch möglich) 
 

- Zeichnung von Aktien der Cremo AG, im Betrag von Fr. 5100.— (34 Aktien zu Fr. 

150.—) für 100'000 kg abgelieferte Milch, was 5 Rp/kg entspricht. 
 

- Zahlung an die VMC eines einmaligen Eintrittsgeldes von 10 Rp/kg für 1/3 der 

beantragten Menge. 
 

- Beginn der Milchablieferung : ab Mai 2009 

 

3. Neue Produzenten (welche ihr Kontingent verkauft haben) 

 

Es wird Gesuche geben von Produzenten, welche ihr Kontingent verkauft haben und dabei 

von hohen Preisen profitiert haben, und nun die Milchproduktion wieder aufnehmen möchten. 

Dabei denken sie, dass sie gratis ein Lieferrecht bekommen werden. 

 



Mit Rücksicht auf alle Produzenten, welche ihr Kontingent behalten haben und zwischen 

1999- 2009 Kontingente gekauft haben, kommt es nicht in Frage, solchen Produzenten ein 

Lieferrecht zuzuteilen. 

 

4. Produzenten, welche sich weder den Regionalpools noch der VMC angeschlossen 

haben 

 

In beiden Pools LOBAG und Prolait gibt es ab dem 1. Mai 2008 solche Produzenten, welche 

zu den „unschlüssigen“ oder „beobachtenden“ Produzenten gezählt werden können. Im FMV 

gibt es 22 Produzenten, welche sich weder für ein Regionalpool noch für die VMC 

entschlossen haben. Wie zuvor setzen sie ihre Direktlieferungen an die Cremo AG fort. 

 

Diese Produzenten können der VMC ein Beitrittsgesuch stellen, und damit « echte 

Produzenten der CREMO AG » werden. Wir müssen diese Produzenten aufmuntern, die 

Mitgliedschaft zur VMC so früh wie möglich zu beantragen. Sie sind schon Aktionäre der 

Cremo AG. 

 
5. Ehemalige Produzenten, welche sich den Regionalpools angeschlossen haben 

 

Es handelt sich um Produzenten, welche wiederum Direktlieferanten der Cremo AG sein 

möchten. 

 

Sie können wieder direkt an die Cremo AG liefern, indem sie die Mitgliedschaft bei der 

VMC beantragen. Sie werden ohne weitere Bedingungen am 1. Mai 2009 aufgenommen. 

Über spätere Anträge wird der Vorstand entscheiden und eine Eintrittsgebühr verlangen. 

Diese Produzenten sind auch schon Aktionäre der Cremo AG. 

 

6. Annahme des Reglements 

 

Das vorliegende Reglement wurde vom Vorstand der VMC anlässlich seiner Sitzung vom  

19. August 2008 angenommen. 

 

 

 

 

 

 

Bulle, den 19. August 2008 

 


